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Antrag zur Einrichtung eines Ausschusses für Bürgerfragen 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ruth,  

lieber Frederic, 

 

In den vergangenen Jahren wurde die Bürgersprechstunde gerne in Anspruch genommen 

und hat manche Sitzung extrem in die Länge gezogen, so dass die Maßnahme ergriffen 

wurde, diese auf eine halbe Stunde vor und nach dem öffentlichen Teil zu begrenzen.  

Dadurch ist es aber oftmals nicht möglich, die eingebrachten Themen der Bürger ausführlich 

zu diskutieren. Da der Wille und der Bedarf der Bürger zur Mitarbeit offenbar sehr groß sind, 

halten wir es für zielführend der Bürgerbeteiligung einen eigenen Ausschuss zu widmen. 

Zum einen würde ein eigener Ausschuss der Bürgerbeteiligung mehr Bedeutung geben, zum 

anderen bestünde die Möglichkeit, die Anliegen über den Ausschuss auch direkt als Antrag 

an den Gemeinderat zu richten.  

Der Ausschuss könnte neben den direkt in Sitzungen geäußerten Themen beispielsweise 

auch eine eigene E-Mail-Adresse erhalten, an die Bürger direkt Eingaben machen können. 

 

Daher stelle ich für die Sitzung am 05.05.2020 namens der CSU-Fraktion folgenden 

 

Antrag: 

 

Für die aktuelle Gemeinderatsperiode wird in § 7 der Geschäftsordnung, Abs. 2 als Nr. 2. an-

gefügt: Der Ausschuss für Bürgerfragen kann in allen Angelegenheiten der Bürger-

beteiligung vorberatend tätig werden. 

  

Alexander Mirsberger 
Ortsvorsitzender 
Röntgenstraße 9a 
 

91080 Uttenreuth 
 
Tel.: 09131/5333984 
 
Uttenreuth, 12.04.2020 
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In der Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechtes wird in 

§ 2, Abs. 1 folgender Buchstabe d) angefügt: den Ausschuss für Bürgerfragen, 

bestehend aus dem Vorsitzenden und 7 ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern.  

 

In Buchstabe c) wird der Satz mit einem Komma statt einem Punkt beendet.   

 

In Absatz 2, Satz 1 wird Buchst. a und b durch Buchst. a, b und d ersetzt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alexander Mirsberger 
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